
TV IOPSEr MdB

eK Die rem eh NR een ee Don orte

NEIIEOREFERE OP AEPA IE

Katzwerk ahnungsmot Rholoßerg Hauptstiise269-29%:51465 Bergisch Gladbach nd NETZWERK WOHNUNGSNOT
Stadt Bergisch Gladbach ug RHEINBERG |
Fachbereich Jugend u. Soziales
Herrn Bruno Hastrich u Kaupisitae 208 "BD

. Er ke 51465 Bergisch GladbachAn der Gohrsmühle WFFEEL Telston 0.22 02 131097
" : Telefax 022.02/31098

51465 Bergisch Gladbach E-Mail netzwerk-wohnungsnol-
rheinberg@online.de

08.11.2012

Handreichung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe „Den
Kältetod von Wohnungslosen verhindern!“

Sehr geehrter Herr Hastrich,

vor dem Hintergrund des anstehenden Winters mit möglicherweise sehr kalten
2 Witterungsbedingungen möchten wir Sie auf die Handreichung der BAG

Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG W) „Den Kältetod von Wohnungslosen verhindern!"
aufmerksam machen.

Die Handreichung stellt die rechtlichen Grundlagen der staatlichen Schutzpflichten
dar und benennt Eckpunkte für Maßnahmen zum Erfrierungsschutz.

Als Beratungs- und Unterstützungsangebot für von Wohnungslosigkeit bedrohte und
wohnungslose Menschen sehen wir es als unsere Aufgabe an, mit dazu beizutragen,
dass niemand im Rheinisch-Bergischen Kreis aufgrund Kälte und fehlender
Unterkunftsmöglichkeit Schaden an Leib und Leben nimmt.

Wir haben daher diese Handreichung der BAG W inhaltlich zusammengefasst und
informieren damit von Wohnungslosigkeit bedrohte und wohnungslose Personen
Über die Möglichkeit, sich bei (drohender) Wohnungsnot zwecks Unterbringung an \
ihre zuständige Kommune zu wenden.

Des weiteren haben wir die Zusammenfassung in den Räumlichkeiten des Netzwerk
Wohnungsnot RheinBerg in Bergisch Giadbach und in Rösrath ausgehängt.
Die Information ist von außen sichtbar, so dass sie auch außerhalb unserer
Öffnungszeiten von Betroffenen gelesen werden kann.

Träger:

Caritasverband für den

Rheinisch-Bergischen Kreis &.V.

| Diakonisches Werk des Evangelischen
Kirchenverbandes Köln und Region



Wir gehen davon aus, dass sich von Wohnungslosigkeit bedrohte und wohnungslose
Personen dann zwecks Unterbringung an Sie als zuständige Kommune wenden
werden.

Die Handreichung sowie deren Zusammenfassung fügen wir unserem Schreiben zu
Ihrer Information hei.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen als Gesprächs- und Kooperationspartner gerne
zur Verfügung.

Wir bitten Sie, von Wohnungsnot betroffene BürgerInnen mit Beratungsbedarf auf die |
im Rheinisch-Bergischen Kreis vorgehaltenen Hilfeangebote des Netzwerk

Wohnungsnot RheinBerg hinzuweisen und die Betroffenen an uns zu vermitteln.
“Unsere Öffnungszeiten können Sie dem beigelegten Flyer entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

4 (u
Jugith Beöker
Leiterin Netzwerk Wohnungsnot RheinBerg
Tel:02202 - 31097

: Fax:02202 - 31098

Mailj.becker.newo@online.de
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Netzwerk Wohnungsnot RheinBerg

Haupistraße 289 -- 294 Venauen 9
51465 Bergisch Gladbach 51503 Rösrath
Tel. 02202 - 31097 Tel. 02205 - 2164

Auszug aus der Handreichung der Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe „Den Kältetod von Wohnungslosen vermeiden!“

In jedem Winter erfrieren auch in behörde den staatlichen Auftrag, die
Deutschland wohnungslose Menschen. Ausübung der Grundrechte und
Sie eririeren im Freien, unter Brücken, auf insbesondere glas recht auf Leben zu
Parkbänken, in Hauseingängen, Abriss- schützen. Wenn es darum geht, in konkre-
häusern, in scheinbar sicheren Garten- ten Fällen Menschen vor dem Erfrieren zu
lauben und sonstigen Unterständen. retten, ist daher regelmäßig der Polizei-

vollzugsdienst sachlich zuständig. Die
.. . .. Polizei ist auch dann zum Eingreifen ver-
Dingerimnen und Bürger sollten . pflichtet, wenn ein vom Kältetod akut be-
aufmerksam sein drohter Mensche staatliche oder sonstige
Wenn Sie wohnungsiose Menschen Hilfe ablehnt.
sehen, die hilflos oder in einer Notsituation

sind: Verpflichtung zur Einweisung in
» Wählen Sie den örtlichen Kältenotrufl eine Notschlafstelle/ Notunterkunft

oder

" Informieren Sie die nächste Polizei- Wenn ein Betroffener nicht mehr sein
diensistelle: 110 Leben im Freien verbringen will, hat er

» Alarmieren Sie bei akuter gesundheit- gegenüber der Gemeinde, in deren
licher Gefährdung den Rettungsdienst: Gemeindegebiet er sich aufhält und bei
112 der er seine Einweisung beantragt, ein

subjektiv öffentliches recht auf die Über-
. : lassung einer Notunterkunft. Jede Ge-

Rechtfiche Grundiauen Handeln — meinde ist im Rahmen ihres Rechts auf
kommunale Selbstverwaltung verpflichtet,

Die Würde des Menschen ist die für sie Unterbringung von obdachlosen
unanlasibar. Sie zu achten und zu Personen notwendigen Unterkünfte zur

schützen ist Verpflichtung aller Verfügung zu ‚stellen. Sie verstößt gegen
staatlichen Gewalt. Artikel 1, Abs. 2 des ihre Amtspflichten, wenn sie nicht
Grundgesetzes rechtzeitig Notunterkünfte bereitstellt oder

beschafft. Insbesondere kann sie sich
Jeder haft das Recht auf Leben und grundsätzlich nicht dieser Verpflichtung
körperliche Unversehrtheit, Artikel 2, mit dem Hinweis auf ihre mangelnde
Abs. 2 des Grundgesetzes. Leistungsfähigkeit oder auf Unmöglichkeit/

Unvermögen entziehen. Dies bedeutet,
Zusammenfassend lässt sich somit dass jede Gemeinde über entsprechende
feststellen, dass ein drohender Kälte- oder Unterbringungsmöglichkeiten nicht nur für
Erfrierungstod von obdachlosen Personen die „normalen“ Obdachlosenfälle, sondern
in erheblicher weise deren Grundrechte ebenso auch für die Personen, die
auf Leben und körperliche Unversehrtheit unmittelbar von dem  Erfrierungstod
nach Art, 2 Abs. 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG bedroht sind, verfügen muss. Insofern sind
und auch das recht auf Menschenwürde es keine freiwilligen Leistungen, sondern
gefährdet bzw. beeihträchtigt. Es ist die Konkretisierungen der staatlichen Schutz-
Aufgabe des Staates, sich zu Abwehr der pflicht für das Lebensgrundrecht des Art, 2

. damit verbundenen Lebensgefahr Abs. 2 GG. Die Gemeinden, die dieser
schützend vor diese Rechtsgüter zu Pflicht nicht nachkommen oder sie
stellen und Hilfemaßnahmen zu ergreifen. vernachlässigen, missachten diesen origi-
In erster Linie haben daher die Städte und nären Anspruch eines Einzelnen auf Hilfe
Gemeinden — unabhängig von ihrer und setzen sich dem Risiko aus, durch die |
Einwohnerzahl - im Rahmen ihrer Gerichte zum Handeln gezwungen zu
Zuständigkeit als untere (Orts)-Polizei- werden.
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